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Erläuterungen 
Zu den Änderungen der Verordnung über die Zusammensetzung, 
Organisation und Befugnisse der Staatsanwaltschaft 

1. Ausgangslage 

Nach der Durchführung und Umsetzung des abteilungsinternen Projekts "Strukturanalyse" der Kri-
minalpolizei (StrAK) erfuhr die Organisation der Kriminalpolizei einen Wechsel der bisherigen Fach-
gruppenstruktur in ein Dezernatssystem. Zudem wurde die Kriminaltechnische Abteilung in Fo-
rensik sowie der erwähnten Aufhebung der Fachgruppen wegen die ehemalige Fachgruppe 9 in 
"Kantonaler Nachrichtendienst" umbenannt. Im erwähnten Rahmen wurde darüber hinaus ent-
schieden, dass das Büro für Datenverarbeitung wegen der praktisch vollumfänglich abteilungsüber-
greifend wahrgenommenen Aufgaben in den Stab transferiert wird.  
 
Die neue Struktur der Kriminalpolizei wurde per Anfang 2022 umgesetzt und das Büro für Daten-
verarbeitung ist seit Anfang 2023 im Stab des Ersten Staatsanwalts integriert. Dieses soll ebenfalls 
auf Grund einer durchgeführten Organisationsanalyse innerhalb des Stabs in ein neues Ressort 
"Dienste" integriert werden. Zudem werden auch im Stab bei drei Ressorts die Bezeichnungen 
geändert. Schliesslich wurde mit Regierungsratsbeschluss vom 16. Januar 2024 innerhalb der Kri-
minalpolizei die neue Funktion Detektivwachtmeisterinnen / Detektivwachtmeister mit besonderen 
Aufgaben (DW mbA) geschaffen.  
 
Diese angepasste Struktur, die neuen Bezeichnungen und die neu geschaffene Funktion DW mbA 
bedingen eine marginale Anpassung der Verordnung über die Zusammensetzung, Organisation 
und Befugnisse der Staatsanwaltschaft.  

2. Erläuterungen zu den Änderungen 

§  5 
1 Der Stab umfasst das Sekretariat, die Ressorts Personelles, Finanzen, Kommunikation, Aus- und Weiterbildung, In-
formatik sowie Dienste. 

 
Im Rahmen der Strukturanalyse der Kriminalpolizei wurde entschieden, dass das Büro für Daten-
verarbeitung (BDV), aktuell zusammengesetzt aus der Geschäftskontrolle, dem Archiv und der 
Sachbearbeitung DNA-Daten, wegen der praktisch vollumfänglich abteilungsübergreifend wahrge-
nommenen Aufgaben von der Kriminalpolizei in den Stab transferiert wird. Innerhalb des Stabes 
wird das BDV dem neuen Ressort "Dienste" unterstellt. Dort sind nebst dem BDV auch der Bereich 
Logistik sowie die Porte und die Weibel, welche allesamt aus dem bisherigen Ressort "Personelles 
und Logistik" abgespalten wurden, angesiedelt. 
 
Schliesslich erfuhren die Ressorts "Information und Kommunikation" mit "Kommunikation" sowie 
"Kasse und Rechnungswesen" mit "Finanzen" neue Bezeichnungen. 
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§ 11 
 
1 Der Kriminalpolizei steht eine Leitende Staatsanwältin oder ein Leitender Staatsanwalt vor. Ihr beziehungsweise ihm ist 
die nötige Anzahl Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zugewiesen. 
 
2 Die Kriminalpolizei umfasst: 
 

1. die Leitung 
2. den Stab 
3. die Innenfahndung 
4. die Forensik 
5. die Dezernate mit ihren Fachbereichen 
6. Aufgehoben 
7. die Ausbildungsgruppe 
7bis. den kantonalen Nachrichtendienst 
8. das der Kriminalpolizei im Rahmen der Kantonalen Krisenorganisation zur Auftragserfüllung zugewiesene Personal. 

 
Absatz 1 Redaktionelle Bereinigung 
 
Absatz 2 
 
Ziff. 2 Redaktionelle Bereinigung 
 
Ziff. 3 Aus dem Büro für Datenverarbeitung wurde bereits vor der Strukturanalyse der Krimi-

nalpolizei die Innenfahndung ausgegliedert. Diese ist vom Transfer des Büros für Da-
tenverarbeitung in den Stab nicht betroffen und verbleibt bei der Kriminalpolizei. 

 
Ziff. 4  Umbenennung der Kriminaltechnischen Abteilung in Forensik 
 
Ziff. 5 und 6 Abbildung des Wechsels des Systems der Fachgruppen (bisher Ziff. 6) in die Dezer-

natsstruktur 
 
Ziff. 7 Die kriminalpolizeiliche Analysestelle wurde im Jahr 2023 in das Dezernat Digitale Kri-

minalität eingegliedert und ist somit nicht mehr als eigenständige Stelle aufzuführen. 
Neu ist indessen die Ausbildungsgruppe ein separates und von den Dezernaten unab-
hängiges Gefäss. 

 
Ziff. 7bis Durch Aufhebung der Fachgruppenstruktur wurde die ehemalige Fachgruppe 9 in den 

kantonalen Nachrichtendienst umbenannt. 
 
§  12 
Kriminalkommissärinnen und Kriminalkommissäre 
 

1 Kriminalkommissärinnen und Kriminalkommissäre führen in den ihnen zugewiesenen Verfahren unter der Leitung 
der zuständigen Staatsanwältin oder des zuständigen Staatsanwalts mit dem ihnen im Fachbereich oder im Pikett 
unterstellten Detektivpersonal die ersten polizeilichen Ermittlungen sowie Untersuchungen durch. 

2 Sie sind für Führung, Einsatz und Ausbildung ihres Fachbereichs verantwortlich. 

 
Anpassung der Bezeichnungen wegen der Aufhebung der Fachgruppenstruktur. Die Kriminalkom-
missärinnen und –kommissäre leiten jeweils einen Fachbereich innerhalb der Dezernate. 
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§  13 
Detektivpersonal 
 
1 Detektivwachtmeisterinnen und Detektivwachtmeister inklusive solche mit besonderen Aufgaben, Detektivkorporalin-
nen und Detektivkorporale, Detektivinnen und Detektive sowie zugeteilte Polizistinnen und Polizisten arbeiten gemäss 
Weisungen der vorgesetzten Kriminalkommissärinnen und Kriminalkommissäre in den Fachbereichen oder der Pikettlei-
tung im Pikett. 

 
Abbildung der mit RRB vom 16. Januar 2024 geschaffenen neuen Funktion Detektivwachtmeiste-
rinnen / Detektivwachtmeister mit besonderen Aufgaben (DW mbA). 
 
Zudem Anpassung der Bezeichnungen wegen der Aufhebung der Fachgruppenstruktur. Das De-
tektivpersonal arbeitet innerhalb der Dezernate jeweils in einem Fachbereich. 
 

§  14 
Innenfahndung 

1 Die Innenfahndung bewirtschaftet die kriminalpolizeilich relevanten Personen- und Sachdaten. 

2 Aufgehoben. 

 
Abs. 1 Aus dem Büro für Datenverarbeitung wurde bereits vor der Strukturanalyse die Innen-

fahndung ausgegliedert. Diese verbleibt bei der Kriminalpolizei und nimmt – nach wie 
vor – die unter Absatz 1 ausgeführten Aufgaben wahr. 

 
Abs. 2 Die vom Büro für Datenverarbeitung ausgeführten und bisher unter Absatz 2 bezeich-

neten Aufgaben ("die Geschäftskontrolle der Staatsanwaltschaft und bewirtschaftet das 
Aktenarchiv sowie die Betäubungsmittelasservate") fallen mit dem Transfer in den Stab 

weg. 
 

§  15 
Forensik 

1 Die Forensik unterstützt die Abklärung des Sachverhaltes im Vorverfahren durch den Einsatz von technischen, 
daktyloskopischen sowie fotografischen Mitteln und verwaltet die Spurenasservate. Sie umfasst die Fachbereiche 
und das Sekretariat. 

 
Umbenennung der bisherigen Kriminaltechnischen Abteilung in Forensik. 
 
 
 


	1. Ausgangslage
	2. Erläuterungen zu den Änderungen

